Beitrags- und Gebuhrensatzung
zur Wasserabgabesatzung
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Pettenhofener Gruppe
(BGS-WADS)

vom 13.11.1997

Aufgrund Art. 22 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG sowie Art. 5, 8 und 9 des
Kommunalabgabengesetzes erlasst der Zweckverband zur Wasserversorgung der Pettenhofener
Gruppe folgende Beitrags- und Gebihrensatzung zur Wasserabgabesatzung:

81
Beitragserhebung

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Pettenhofener Gruppe erhebt zur Deckung seines
Aufwandes fiir die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung fiir das Gebiet der Gemeindeteile

a)  Autobahnmeisterei Lauterhofen, Ballertshofen, Bischberg, Braunertshof, Brenzenwang, Brunn,
Buschhof, Deinschwang, Eidelberg, Fischermiihle, Freiberg, Gebertshofen, Graben,
Grafenbuch, Hadermuhle, Hansmiihle, Hartenhof, Hillohe, Holzheim, Inzenhof (bei
Lauterhofen), Inzenhof (bei Pilsach), Landnerhof, Lauterhofen, Litzlohe, Mantlach,
Marbertshofen, Mettenhofen, Mittersberg, Muttenshofen Nattershofen, Niesal3, Oberried,
Pettenhofen, Ramertshofen, Reitelshofen, Ruppertslohe, Schliégelsmiihle, Schweibach,
Stieglitzenhdhe, Trautmannshofen, Unterried, Wilfertshofen, Winn (samtliche im Landkreis
Neumarkt i.d.OPf.),

b)  Appesloh, Haid, Hellberg, Mennersberg, St. Lampert, Oberfeld, Pattershofen, Pfaffenhofen
(s&mitliche im Landkreis Amberg - Sulzbach),

c) Nonnhof, Worleinshof (beide im Landkreis Nirnberger Land)

einen Beitrag, soweit der Aufwand nicht einer Erstattungsregelung nach Art. 9 KAG unterliegt.

§2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird fiir bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare
Grundstticke erhoben, wenn fir sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die
Wasserversorgungseinrichtung besteht. Ein Beitrag wird auch fur Grundstiicke erhoben, die an die
Wasserversorgungseinrichtung tatsachlich angeschlossen sind oder die auf Grund einer
Sondervereinbarung nach § 8 WAS an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen werden.

83
Entstehen der Beitragsschuld

1) Die Beitragsschuld entsteht im Fall des

1. 8§ 2 Satz 1, sobald das Grundstiick an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen
werden kann,
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2. § 2 Satz 2 1. Alternative, sobald das Grundstuick an die Wasserversorgungseinrichtung
angeschlossen ist,

3. 8 2 Satz 2 2. Alternative, mit Abschluss der Sondervereinbarung.

Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung liegt, entsteht die
Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

(2) Wenn eine Veranderung der Fléche, der Bebauung oder der Nutzung des Grundstiicks
vorgenommen wird, die beitragsrechtliche Auswirkungen hat, entsteht die Beitragsschuld mit
dem Abschluss dieser MalRnahme.

84
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentlimer des Grundstiicks
oder Erbbauberechtigter ist.

8§85
BeitragsmafRstab

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstiicksflache und der Geschossflache der vorhandenen Geb&ude
berechnet. Die beitragspflichtige Grundstiicksflache wird bei Grundstiicken in unbeplanten
Gebieten von mindestens 2.500 gm Fléache (libergroRe Grundstiicke) auf das Funffache der
beitragspflichtigen Geschossflache, mindestens jedoch 2.500 m2 begrenzt.

(2) Die Geschossflache ist nach den Auenmalen der Gebadude in allen Geschossen zu ermitteln.
Keller werden mit der vollen Flache herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen,
soweit sie ausgebaut sind. Gebdude oder selbstdndige Gebadudeteile, die nach der Art ihrer
Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung ausldsen oder die an die
Wasserversorgung nicht angeschlossen werden diirfen, werden nicht herangezogen; dies gilt nicht
fiir Gebaude oder Gebaudeteil, die tatsachlich einen Wasseranschluss haben. Balkone, Loggien
und Terrassen bleiben auBer Ansatz, wenn und soweit sie (iber die Gebaudefluchtlinie
hinausragen.

(3) Bei Grundstticken, fiir die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zuldssig ist, wird als
Geschossflache ein Viertel der Grundstiicksflache in Ansatz gebracht; das gleiche gilt, wenn auf
einem Grundstiick die zulassige Bebauung im Verhaltnis zur gewerblichen Nutzung nur
untergeordnete Bedeutung hat.

(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstlcken ist die anzusetzende Geschossflache nach der in der
n&heren Umgebung vorhandenen Bebauung zu ermitteln; anzusetzen ist das durchschnittliche
mald der tatsdchlichen baulichen Ausnutzung der Grundstilicke in der ndheren Umgebung. Fehlt es
an einer heranziehbaren Bebauung, so ist ein Viertel der Grundstiicksflache als Geschossflache
anzusetzen.

(5) Wird ein Grundsttick vergréRert und wurden fir diese Flachen noch keine Beitrage
geleistet, so entsteht die Beitragspflicht auch hierfiir. Gleiches gilt im Falle der
GeschossflachenvergroRerung fur die zusétzlich geschaffenen Geschossflachen sowie im Falle
des Absatzes 1 Satz 2 fur die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende Grundstiicksflache.
Gleiches gilt auch fiir alle sonstigen Veranderungen, die nach Absatz 2 fir die
Beitragsbemessung von Bedeutung sind.
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(1) wird ein unbebautes Grundstuck, fiir das ein Beitrag nach Absatz 3 oder Absatz 4 festgesetzt
worden ist, spater bebaut, so wird der Beitrag nach Absatz 1 neu berechnet. Dem so ermittelten
Betrag ist der Betrag gegeniiberzustellen, der sich im Zeitpunkt des Entstehens der neu zu
berechnenden Beitragsschuld (8 3 Abs. 2) bei Ansatz der nach Absatz 3 oder 4 beriicksichtigten
Geschossflache ergeben wiirde. Der Unterschiedsbetrag ist nach zu entrichten. Ergibt sich eine
Uberzahlung, so ist fiir die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen,
nach dem der urspringliche Beitrag entrichtet wurde. Der Erstattungsbetrag ist vom Zeitpunkt der
Entrichtung des urspringlichen Beitrages an nach § 238 AO zu verzinsen.

86
Beitragssatz

Der Beitrag betragt
(1) pro m2 Grundstuicksflache 3,11 DM
(2) pro m2 Geschossflache 9,80 DM

87

Falligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheides fallig .

§7a
Abldsung des Beitrags

Der Beitrag kann vor Entstehen der Beitragsschuld abgeldst werden. Der Ablésungsbetrag richtet sich
nach der voraussichtlichen Héhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablésung besteht nicht.

88
Erstattung der Kosten fiir Grundstiicksanschlisse

(1) Der Aufwand fir die Herstellung, Erneuerung, Verédnderung und Beseitigung sowie flr die
Unterhaltung der Grundstiicksanschlisse i.S. des § 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der
auf die im offentlichen Stralengrund liegenden Teile der Grundstiicksanschlisse entfallt, in der
jeweils tatsachlich entstandenen HOhe zu erstatten.

(1) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen MaRnahme. Schuldner ist, wer
im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentlimer des Grundstiicks oder
Erbbauberechtigter ist. Der Erstattungsanspruch wird einen Monat nach Zustellung des
Erstattungsbescheids fallig.

89
Gebiihrenerhebung

Der Zweckverband erhebt fir die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung Grund- und
Verbrauchsgebiihren.
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89a
Grundgebdhr

(1) Die Grundgebihr wird nach dem Nenndurchfluf (Qn) der verwendeten

Wasserzahler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstiick nicht nur voriibergehend mehrere
Wasseranschliisse, so wird die Grundgebuhr nach der Summe des Nenndurchflusses der einzelnen
Wasserzahler berechnet. Soweit Wasserzahler nicht eingebaut sind, wird der Nenndurchflul
geschatzt, der nétig ware, um die mdgliche Wasserentnahme messen zu kénnen.

(2) Die Grundgebihr betragt bei- der Verwendung von Wasserzahlern mit Nenndurchfluf}

bis 2,5 mdh 72,-- DM/Jahr
bis 6 mdh 216,-- DM/Jahr
bis 10 m3/h 480,-- DM/Jahr
bis 13- md/h 960,-- DM//Jahr
bis 40 md/h 1.560,-- DM/Jahr
Uber 40 md/h 3.360,-- DM/Jahr
§10
Verbrauchsgebiihr

(1) Die Verbrauchsgebuhr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung
entnommenen Wassers berechnet.

(2)  Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzéhler festgehalten. Er ist durch den Zweckverband zu
schétzen, wenn

1. ein Wasserzahler nicht vorhanden ist, oder
2. der Zutritt zum Wasserzéhler oder dessen Ablesung nicht ermdglicht wird, oder

3. sich konkrete Anhaltspunkte daflr ergeben, dass der Wasserzahler den wirklichen
Wasserverbrauch nicht angibt.

(3) Die Gebihr betragt bis einschlieBlich 31.12.1997 1,60 DM, ab dem 01.01.1998 2,00 DM pro
Kubikmeter entnommenen Wassers.

(4)  Wird ein Bauwasserzahler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzéhler verwendet, so betrégt die
Gebuhr bis einschlieBlich 31.12.1997 3,20 DM, ab dem 01.01.1998 4,00 DM pro Kubikmeter
entnommenen Wassers.

(1) Fur die Wasserabnahme fir Feldspritzungen aus der VVersorgungsleitung (Hydranten) wird pro
Tagwerk und Benutzer 150 1 pauschal in Ansatz gebracht.



811
Entstehen der Gebiihrenschuld

(1) Die Verbrauchsgebihrenschuld entsteht mit dem Verbrauch.

(2) Die Grundgebihrenschuld entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt; der Zweckverband teilt dem
Gebiihrenschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im Gbrigen entsteht die Grundgebihrenschuld
mit dem Beginn eines jeden Tages in Hohe eines Tagesbruchteils der
Jahresgrundgebiihrenschuld.

8§12
Gebihrenschuldner

Gebuhrenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebuhrenschuld Eigentimer des
Grundsticks oder ahnlich zur Nutzung des Grundstiicks dinglich berechtigt ist. Gebihrenschuldner ist
auch der Inhaber eines auf dem Grundstiick befindlichen Betriebes. Mehrere Gebiihrenschuldner sind
Gesamtschuldner.

8§13
Abrechnung, Falligkeit, VVorauszahlung

(1)  Der Verbrauch wird jahrlich abgerechnet. Die Grund- und Verbrauchsgebuhr wird einen Monat
nach Zustellung des Gebuhrenbescheides fallig.

(2)  Auf die Gebuhrenschuld ist zum 15. Juni jeden Jahres eine Vorauszahlung in Hohe der Hélfte der
Jahresrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der
Zweckverband die Héhe der Vorauszahlungen unter Schatzung des Jahresgesamtverbrauches fest.

814
Mehrwertsteuer
@ Zu den Beitrdgen und Gebuhren wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Hohe

erhoben.

8§15
Pflichten der Beitrags- und Gebiihrenschuldner

Die Beitrags- und Gebihrenschuldner sind verpflichtet, dem Zweckverband fur die Héhe der Schuld
maRgebliche Veranderungen unverziiglich zu melden und tiber den Umfang dieser Veranderungen
Auskunft zu erteilen.
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)
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Ubergangsregelungen

Beitragstatbestande, die von der Satzung vom 23.04.1992 erfasst werden sollten, werden als
abgeschlossen behandelt, soweit bestandskraftige Veranlagungen vorliegen. Wurden solche
Beitragstatbestande nach der genannten Satzung nicht oder nicht vollstandig veranlagt oder sind
Beitagsbescheide noch nicht bestandskraftig, darin bemift sich der Beitrag nach der vorliegenden
Satzung. Soweit sich dabei ein hdherer Beitrag als nach der Satzung vom 23.04.1992 ergibt, wird
dieser nicht erhoben.

Beitragspflichtige aus den neu in das Verbandsgebiet eingegliederten Orten Graben, Hartenhof,
Stieglitzenhthe und Trautmannshofen werden zu keinem erneuten Herstellungsbeitrag nach
dieser Satzung herangezogen, soweit sie fur die einmal bereits entstandenen Beitragstatbesténde
durch das bisherige Wasserversorgungsunternehmen, den Markt Lauterhofen, bestandskréftig
veranlagt worden sind.

817
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt riickwirkend zum 01.01.1997 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebuhrensatzung zur Wasserabgabesatzung des
Zweckverbands vom 23.04.1992 aufRer Kraft.

Lauterhofen, den 13.11.1997
Zweckverband zur Wasserversorgung
der Pettenhofener Gruppe

Neumann

Verbandsvorsitzende



1. Satzung zur Anderung der
Beitrags- und Gebuhrensatzung zur Wasserabgabesatzung
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung
der Pettenhofener Gruppe

Aufgrund Art. 22 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG sowie Art. 5, 8 und 9 des Kom-
munalabgabengesetzes erlasst der Zweckverband zur Wasserversorgung der Pettenhofener Gruppe
folgende

1. Satzung zur Anderung der Beitrags- und Gebiihrensatzung zur Wasserabgabesatzung

81

Die Beitrags- und Gebuhrensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckverbands zur Wasser-
versorgung der Pettenhofener Gruppe vom 13.11.1997 wird wie folgt gedndert:

1) 89aAbs. 2 der Beitrags- und Gebuhrensatzung erhélt folgende Fassung:
Die Grundgebiihr betragt bei Verwendung von Wasserzahlern mit Nenndurchfluss

bis 2,5 m3h 96,-- DM
bis 6 mdh 264,-- DM
bis 10 ms3/h 600,-- DM
bis 15 mdh 1.080,-- DM
bis 40 m3h 1.800,-- DM
uber 40 m3h 3.840,-- DM.

2.) 810 Abs. 3 der Beitrags- und Gebuhrensatzung erhélt folgende Fassung:
Die Gebihr betragt ab dem 01.01.2000 2,40 DM pro Kubikmeter entnommenen Wassers.
3.) §10 Abs. 4 der Beitrags- und Geblhrensatzung erhalt folgende Fassung:

Wird ein Bauwasserzéhler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzéhler verwendet, so
betragt die Gebihr ab dem 01.01.2000 4,80 DM pro Kubikmeter entnommenen Wassers.

4.) 8§16 Abs. 1 der Beitrags- und Gebiihrensatzung erhélt folgende Fassung:

Beitragstatbesténde, die von den Satzungen vom 31.12.1979, vom 28.07.1982, vom
21.11.1989 und vom 23.04.1992 erfasst werden sollten, werden als abgeschlossen behandelt,
soweit bestandskréftige Veranlagungen vorliegen. Wurden solche Beitragstatbestdnde nach
den genannten Satzungen nicht oder nicht vollstandig veranlagt oder sind Beitragsbescheide
noch nicht bestandskraftig, so bemisst sich der Beitrag nach der vorliegenden Satzung. So-
weit sich dabei ein hoherer Beitrag als nach den alten Satzungen ergibt, wird dieser nicht
erhoben.

§2
Diese Anderungssatzung tritt am 01.01.2000 in Kraft.

Lauterhofen, den 09.12.1999

Neumann
1. Verbandsvorsitzender



2. Satzung zur Anderung der
Beitrags- und Gebuhrensatzung zur Wasserabgabesatzung
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung
der Pettenhofener Gruppe

Aufgrund Art. 22 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG sowie Art. 5, 8 und 9 des Kom-
munalabgabengesetzes erldsst der Zweckverband zur Wasserversorgung der Pettenhofener Gruppe
folgende

2. Satzung zur Anderung der Beitrags- und Gebiihrensatzung zur Wasserabgabesatzung

81

Die Beitrags- und Gebuhrensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckverbands zur Wasser-
versorgung der Pettenhofener Gruppe vom 13.11.1997, geéndert mit 1. Anderungssatzung vom
09.12.1999, wird wie folgt geéndert:

1.) 86 der Beitrags- und Gebuhrensatzung erhalt folgende Fassung:
(1) Der Beitrag betragt

Netto: Brutto:
(ohne Mehrwertsteuer) (mit Mehrwertsteuer)
a) pro m2 Grundstiicksflache 3,59 DM 4,16 DM
b) pro m2 Geschossflache 12,29 DM 14,26 DM
(2) Mit Wirkung vom 01.01.2002 gelten folgende Beitragssatze:
Netto: Brutto:
(ohne Mehrwertsteuer) (mit Mehrwertsteuer)
a) pro m2 Grundstiicksflache 1,84 € 2,13€
b) pro m2 Geschossflache 6,28 € 7,28 €

2.) 89aAbs. 2 der Beitrags- und Gebuhrensatzung erhalt folgende Fassung:

Die Grundgebiihr betragt bis einschlielflich 31.12.2001 bei Verwendung von Wasserzahlern
mit Nenndurchfluss

Netto: Brutto:

(ohne Mehrwertsteuer) (mit Mehrwertsteuer)
bis 2,5md/h 96,-- DM/Jahr 102,72 DM/Jahr
bis 6 mdh 264,-- DM/Jahr 282,48 DM/Jahr
bis 10 md/h 600,-- DM/Jahr 642,00 DM/Jahr
bis 15 md/h 1.080,-- DM/Jahr 1.155,60 DM/Jahr
bis 40 md/h 1.800,-- DM/Jahr 1.926,00 DM/Jahr
uber 40 mdh 3.840,-- DM/Jahr 4.108,80 DM/Jahr.



3)

4.)

4)
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Mit Wirkung vom 01.01.2002 gelten folgende Grundgebdihren:

Netto: Brutto:

(ohne Mehrwertsteuer) (mit Mehrwertsteuer)
bis 2,5 m3h 48,-- €/Jahr 51,36 €/Jahr
bis 6 mdh 96,-- €/Jahr 102,72 €/Jahr
bis 10 md/h 300,-- €/Jahr 321,00 €/Jahr
bis 15 md/h 540,-- €/Jahr 577,80 €/Jahr
bis 40 mdh 900,-- €/Jahr 963,00 €/Jahr
tber 40 mdh 1.920,-- €/Jahr 2.054,40 €/Jahr.

8 10 Abs. 3 der Beitrags- und Gebiihrensatzung erhélt folgende Fassung:

Die Geblhr betrégt bis einschlie8lich 31.12.2001 2,40 DM netto (ohne Mehrwertsteuer)
bzw. 2,57 DM brutto (einschlieBlich Mehrwertsteuer) pro Kubikmeter entnommenen Was-
sers. Mit Wirkung vom 01.01.2002 betrégt die Gebuhr 1,20 € netto (ohne Mehrwertsteuer)
bzw. 1,28 € brutto (einschlieRlich Mehrwertsteuer) pro Kubikmeter entnommenen Wassers

8 10 Abs. 4 der Beitrags- und Gebiihrensatzung erhélt folgende Fassung:

Wird ein Bauwasserzahler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzéhler verwendet, so be-
tragt die Gebuhr bis einschlieBlich 31.12.2001 4,80 DM netto (ohne Mehrwertsteuer) bzw.
5,14 DM brutto (einschliel3lich Mehrwertsteuer) pro Kubikmeter entnommenen Wassers.
Mit Wirkung vom 01.01.2002 betrégt die Gebuhr 2,40 € netto (ohne Mehrwertsteuer) bzw.
2,57 € brutto (einschlieRlich Mehrwertsteuer) pro Kubikmeter entnommenen Wassers

8 10 Abs. 5 der Beitrags- und Gebihrensatzung wird aufgehoben.

§2

Diese Anderungssatzung tritt am 01.10.2001 in Kraft.

Lauterhofen, den 12.09.2001

Neumann

1. Verbandsvorsitzender



	Beitrags- und Gebührensatzung
zur Wasserabgabesatzung
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Pettenhofener Gruppe
(BGS-WAS)

	1. Satzung zur Änderung der
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung
der Pettenhofener Gruppe

	2. Satzung zur Änderung der
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung
der Pettenhofener Gruppe

